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gestellt wurde, daß sie nicht in natürlichem 
Zustand, sondern künstlich beschwert oder 
außerordentlich verschmutzt abgeliefert 
wurde, sind entsprechende Abzüge vom 
Anrechnungsgewicht vorzunehmen.

b) Wolle, die mit 120 °/o angerechnet wird, ist 
nur noch mit 100 °/o anzurechnen, sofern sie 
die Rendementsgrenzen um 1 °/o unter
schreitet.

c) Sofern bei Vollschurwolle einer Feinheit 
bis B einschl. (120prozentige Anrechnung) 
eine Unterschreitung der Mindestgrenze des 
Reinwollgehalts um mehr als 1 % fest
gestellt wird, so sind 20 °/o des Anrechnungs
gewichtes abzusetzen und je weiteres Pro
zent der Unterschreitung nochmals 5 % in 
Abzug zu bringen.

d) Bei allen übrigen Wollen sind je Prozent der 
Unterschreitung der Mindestgrenze 5 °/o vom 
Anrechnungsgewicht in Abzug zu bringen.

2. Sammelwolle:
Bei allen Wollen, die künstlich beschwert oder 
in außergewöhnlich stark verschmutztem oder 
feuchtem Zustand dem VEAB für tierische Roh
stoffe angeliefert werden, ist ein zehnprozentiger 
Abzug vom Ablieferungsgewicht vorzunehmen. 
Die weitere Abrechnung regelt sich nach den 
Absätzen 1 und 2.

III. Abschnitt 
Berichtigung der Veranlagung 

§ 11
Zu § 4 Ziff. 4 der Verordnung:

(1) Die festgesetzte Ablieferungsmenge von Wolle 
nach der Stückzahlveranlagung kann bei Ver- 
endung oder Notschlachtung von Schafen ermäßigt 
werden, vorausgesetzt, daß der nachgewiesene Aus
fall veranlagter Wolle mehr als 25 °/o der Abliefe
rungsmenge des verbleibenden Schafbestandes be
trägt.

(2) Eine Ermäßigung der Ablieferungsmenge nach 
Abs. 1 hat keinen Einfluß auf die Pflichtabliefe
rung nach der Hektarveranlagung. Die ermäßigten 
Wollmengen dürfen weder für Schlachtvieh, Milch 
oder Brotgetreide gutgeschrieben noch für die 
Hektarveranlagung in Wolle angerechnet werden.

(3) Ermäßigungen nach Abs. 1 können genehmigt 
werden:

a) bei Ablieferung vollwolliger Felle von ver
endeten oder notgeschlachteten Schafen in der
zeit vom 1. Januar bis 30. November und

b) bei Ablieferung halbwolliger Felle von ver
endeten oder notgeschlachteten Schafen in der 
Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni.

(4) Eine Ermäßigung für
a) abgelieferte Blößen (Scherlinge) und
b) alle nach dem 30. Juni abgelieferten halb

wolligen Felle von verendeten oder not
geschlachteten Schafen ist nicht gestattet.

(5) Die Tierkörperbeseitigungsanstalten und Not
schlachtungsbetriebe haben auf den Ablieferungs
bescheinigungen von verendeten öder not
geschlachteten Schafen anzugeben:

a) das Ablieferungsdatum,
b) das Alter des Schafes oder Lammes,
c) ob es sich um eine Blöße, ein halb- oder voll- 

wolliges Fell handelt.

(6) Den Anträgen auf Ermäßigung sind die Ab
lieferungsbescheinigungen der Tierkörperbeseiti
gungsanstalten oder Notschlachtungsbetriebe über 
die Verendung oder Notschlachtung beizufügen. Der 
Rat der Gemeinde hat die Anträge zu prüfen und 
den für das laufende Jahr veranlagten Bestand an 
Schafen und Lämmern mit den entsprechenden 
Normen und Ablieferungsmengen einzutragen. An
tragsvordrucke geben die Räte der Gemeinden aus.

(7) Die Anträge nach Abs. 6 können von den 
Schafhaltern in der Zeit vom 1. bis 10. Dezember 
1953 bei den Räten der Gemeinden eingereicht 
werden; sie sind von diesen nach Prüfung und mit 
Bestätigung der Angaben sowie mit sämtlichen 
Unterlagen bis 20. Dezember 1953 an die Räte der 
Kreise weiterzuleiten. Diese haben die Anträge nach
zuprüfen und bis zum 31. Dezember 1953 den Räten 
der Bezirke zur Entscheidung vorzulegen. Die Räte 
der Bezirke reichen die genehmigten Anträge mit 
sämtlichen Unterlagen bis zum 10. Januar 1954 dem 
Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf zur 
Bestätigung ein. Die Entscheidungen der Räte der 
Bezirke werden rechtskräftig, wenn sie vom Staats
sekretariat für Erfassung und Aufkauf bestätigt
worden sind. „ „„

§ 12
(1) Beim Verkauf von Schafen bleibt der Ver

käufer für die Ablieferung der in Wolle nach der 
Stückzahlveranlagung festgesetzten Ablieferungs
menge für die verkauften Schafe voll verant
wortlich.

(2) In besonderen Fällen kann beim Verkauf über 
die volkseigenen Handelskontore für Zucht- und 
Nutzvieh, falls das Ablieferungssoll für die ver
kauften Schafe noch nicht erfüllt ist, eine Ist-Ver
änderung für Wolle nach der Ersten Durchführungs
bestimmung vom 1. März 1952 zur Verordnung über 
die Gründung von volkseigenen Handelskontoren 
für Zucht- und Nutzvieh (GBl. S. 216) vorgenommen 
werden.

IV. Abschnitt 
Aufkauf von Wolle

§ 13
A u f k a u f  v o n  S c h a f w o l l e  

Zu §§ 4 und 7 der Verordnung:
Ablieferungsfreie Schafhalter haben beim Ver

kauf von Wolle zum Aufkaufpreis den VEAB eine 
Bescheinigung des Rates ihrer Gemeinde vorzu
legen, daß sie nicht zur Pflichtablieferung in Wolle 
für das Jahr 1953 veranlagt wurden und die Wolle 
aus der eigenen Produktion stammt.

§ 14
A u f k a u f  v o n  A n g o r a w o l l e

(1) Angorawolle darf nur an die VEAB verkauft 
werden; sie ist nach folgenden Sorten anzunehmen:

a) Sorte I =
Länge 6 cm und darüber, rein, weiß und 
sauber,

b) Sorte II =
Länge 3 bis 6 cm, rein, weiß und sauber,

c) Sorte III =
Länge bis 3 cm, rein, weiß und sauber, stark 
verworrene und leicht fahnige Wolle,

d) Filz I und II =
dicht verwachsene oder gepreßte, ver
schmutzte oder mit Fremdkörpern durch
setzte Wolle.


